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nen nachdem Umweltverwaltungsgesetz
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IhrAntragvom 27.Mai2019 aufdieGewährung des Zugangs zu Informationen,die

wirvon derForstlichenVersuchs-und ForschungsanstaltBaden-Württembergzum

NachweiseinesWolfesam 11.Mai2019 beiBeuron(LandkreisSigmaringen)erhal-

tenhaben,wird

teilweiseabgelehnt.

DieAblehnungbetrifftdieBekanntgabedes StandortsderFotofalle.DieseAngabe

wirdgeschwärzt.Im ÜbrigenerhaltenSieden Zugang zu den unsvorliegendenIn-

formationen.

+4

.
Kernerplatz9-70182Stuttgart(VVS:Staatsgalerie)Willy-Brandt-Str.41-70173Stuttgart

Telefon0711 126-0 -Telefax0711 126-2881 -poststelle@um.bwi.de

www,um.baden-wuerttemberg.de www.service-bw.de DIN EN ISO 50001:2011 zertifiziert
m
MA
Geprüftes

Umweltmanagement“a



Begründung:

Der Zugang zu Umweltinformationenrichtet sich im vorliegenden Fall nach dem Um-

weltverwaltungsgesetz des Landes Baden-Württemberg (GBI. 2014, S. 592 - UVwG).

Nach $8$ 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 UVwGist der Antrag teilweise (8 27 Abs. 3 UVwG) abzu-

lehnen, soweit das BekanntgebenderInformationen nachteilige Auswirkungen auf

den Zustand der Umwelt und Ihrer Bestandteile i.S.d. 8 23 Abs. 3 Nr. 1 UVwGhätte.

Gemäß $ 23 Abs. 3 Nr. 1 UVwG gehört die Artenvielfalt zu Umweltinformationen. Die-

se wäre hier gefährdet, da durch Bekanntwerden des Standorts der Fotofalle Rück-

schlüsse auf den Standort des Wolfes gezogen werden können und nachteilige Ent-

wicklungenfür diese geschützte Art nicht mehr ausgeschlossen werden können. Das

öffentliche Interesse an der Bekanntgabe der genauen Koordinaten überwiegt hier

nicht, zumal ein ungefährer Standort bereits mit.der Pressemitteilung des Umweltmi-

nisteriums vom 20. Mai 2019 bekannt gegeben wurde.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegendiese Entscheidung kanninnerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-

spruch erhoben werden. Der Widerspruchist beim Ministerium für Umwelt, Klima und

Energiewirtschaft Baden-Württemberg mit Sitz in Stuttgart schriftlich oder zur Nieder-

schrift einzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

 


